
Die Rentenversicherung
Organ für den Bundesverband der Rentenberater e.V.

G 11350 • ISSN 0340-5753

Asgard-VerlagDr.WernerHippeGmbH•Einsteinstraße10,53757•SanktAugustin•Tel.02241-3164-0,Fax02241-3164-36

Kooperation von Rentenberatern mit Fachanwälten für  

Arbeitsrecht im Fall rentennaher Beendigung eines  

Arbeitsverhältnisses1

von Rechtsanwältin Sabine Feindura2

HäufigsprechenArbeitgeber,diemitdenLeistungeneinzel-
nerArbeitnehmer nicht zufrieden sind, diesen offenkundig
unwirksame Kündigungen aus oder legen ihnen eine „ein-

vernehmliche“Beendigungnahe.InvielensolcherFällehat
der Arbeitgeber tatsächlich keinen Kündigungsgrund nach
demKündigungsschutzgesetz,oderesbestehenzwarKündi-
gungsgründe, etwa betriebliche (z.B.Auftragsrückgang), der
Arbeitgeber nimmt aber nicht die erforderliche Sozialaus-
wahlvor, sonderntrenntsichvonrentennahenMitarbeitern
zugunstensolcher,dieerst später indenBetriebeingetreten
sind,jüngersind,wenigerPersonenzumUnterhaltverpflich-

tetundnichtschwerbehindertsind,undverstößtdamitgegen
die Grundsätze der Sozialauswahl. In diesen Fällen könnte
derArbeitnehmer,derzumAusscheidenaufgefordertworden
ist,VerhandlungenüberseinAusscheidenauchablehnenund
müsste lediglichmit einemdeutlichkühlerenArbeitsumfeld
rechnen, nicht aber mit einer wirksamen Kündigung.Viele
Arbeitnehmer lehnen auchdas ersteoder auchweitere sol-
cherAnsinnenab.NacheinigerZeitwirdderDruckjedoch
zugroß,sodasssiesichschließlichzueinereinvernehmlichen
Beendigungbereitfinden,sofern„derPreisstimmt“.

Arbeitnehmer sollten sich in dieser Situation an einen
Rechtsanwalt wenden, sinnvollerweise an einen Fachanwalt
fürArbeitsrecht.IstderbetroffeneArbeitnehmerüber50Jah-

realt,wirderhäufigfürchtenmüssen,amArbeitsmarktnicht
mehrvermittelbarzu sein.WennerauchkeineMöglichkeit
sieht, seinen Lebensunterhalt anderweitig, etwa durch eine
selbstständigeTätigkeit, zu sichern, muss er sich Gedanken
darübermachen,oberdieBrückezurRentebereitsschlagen
kann.MaßgeblicheFrageimZugederKlärungdererforder-
lichen Bedingungen für ein mehr oder weniger freiwilliges
Ausscheiden eines rentennahenArbeitnehmers ist in diesen
Fällen die nach den Einbußen bezüglich seinerAnsprüche
aus der Rentenversicherung und nach den Möglichkeiten,
vorgezogeneAltersrente oder Rente wegen Erwerbsminde-

rung inAnspruch zu nehmen.VieleArbeitnehmer beschäf-
tigen sich in dieser Situation zum ersten Mal ernsthaft mit
ihrer Rente. Hierbei kann der Rentenberater den Rechts-
anwalt und dessenMandanten sinnvoll unterstützen.Daraus
ergebensichMöglichkeitenfüreinedauerhafteKooperation
vonRentenberaternundRechtsanwälten,diearbeitsrechtli-
cheMandatebearbeiten.

NichtalleRechtsanwältekennensichimRechtderSo-

zialversicherung aus. Für dieBerechnung derEinbußen bei

der Rente ist der Fachanwalt fürArbeitsrecht i.d.R. nicht
aufgestellt. Ihm fehlt es an der erforderlichen Software, um
solcheBerechnungenanzustellen.Oftmalswerdenihmauch
dieKenntnissedesSozialversicherungsrechts insoweit fehlen.
ErhälterHonorarnachdemRechtsanwaltsvergütungsgesetz,
wirdzudemfürdieseBerechnungenkeinzusätzlichesHono-

rarfällig.DerAnwaltwirddahergeneigtsein,denMandan-

tendavonzuüberzeugen,zusätzlicheinenRentenberaterzu
konsultieren.Es istalso sinnvoll,wennderRentenberater in
seinerUmgebungansässigeFachanwältefürArbeitsrechtund
sonstigeRechtsanwälte,diesichmitarbeitsrechtlichenMan-

datenbeschäftigen, daraufhin anspricht, ob sie an einerKo-

operationinsolchenFälleninteressiertseien.
DieklassischeSituation sieht etwa so aus:HerrA ist 58

Jahre alt und Mitarbeiter einer Bank in leitender Funktion.
ErhatzweiKinder imStudiumundeinenichtberufstätige
Ehefrau. Das Haus ist noch lange nicht abbezahlt. SeinAr-
beitgeberlegtihmnahe,gegenZahlungeinerAbfindungaus
demArbeitsverhältnisauszuscheiden.AfragtdenFachanwalt
fürArbeitsrecht:

 z KanndieBankmeinAusscheidenerzwingen?
 z Habe ich als leitender Angestellter normalen Kündi-

gungsschutz?
 z Habe ichSonderkündigungsschutz, etwa alsSchwerbe-

hinderter,Gleichgestellter,Betriebsratsmitglied?
 z WielangistdiemirzustehendeKündigungsfrist?
 z Wie lange habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld

(ALG)undinwelcherHöhe?
 z Riskiere ich eine Sperrzeit beimALG–undwenn ja,

wielange?
 z WiekannicheineSperrzeitvermeiden?
 z WirddieAbfindungaufdasArbeitslosengeldangerech-

net?
 z AbwannundinwelcherHöhebekommeichnachak-

tuellerRechtslageRegelaltersrenteundinwelcherHö-

he?
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 z Wie wirkt sich meinAusscheiden aus dem Erwerbsle-

ben vor dem Regeleintrittsalter auf meine Rentenan-

sprücheaus?
 z Ab wann ist eine vorgezogene Altersrente für mich

möglich?
 z Wie wirkt sich die vorgezogene Inanspruchnahme auf

dieHöhederRenteaus?
 z Wiewirkt sichderBezugvonArbeitslosengeldaufdie

Altersrenteaus?
 z Kannbzw.sollichmitderAbfindungmeinenRenten-

anspruchaufstocken?
 z WiewirktsichmeinvorzeitigesAusscheidenaufmeine

Betriebsrenteaus?
 z WievielAbfindungkannbzw.mussichverlangen?

ZunächsteinmalistausarbeitsrechtlicherSichtunbedingtda-
raufzuachten,dassdiedemArbeitnehmerzustehendeKün-

digungsfrist eingehalten wird, auch wenn eine vertragliche
Beendigung desArbeitsverhältnisses etwa durch einenAuf-
hebungsvertrag erfolgt. Soweit die Kündigungsfrist verkürzt
wird,wirdfürdenZeitraumdieserVerkürzungeineSperrfrist
verhängt.Auch der restliche Urlaubsanspruch sollte separat
von derAbfindung in natura gewährt oder ausgezahlt wer-
den,nichtetwazurErhöhungderAbfindungherangezogen
werden, weil sonst für den entsprechenden Zeitraum eben-

fallskeinArbeitslosengeldgewährtwird.
Darüberhinaus istaberderAbschlusseinesAufhebungs-

vertragsfürsichselbsteinTatbestand,dereineSperrzeitaus-
löst, weil der Arbeitnehmer durch den Aufhebungsvertrag
an der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses mitwirkt, sei
es freiwilligoderweiler sichdazugezwungenfühlt. Inden
AugenderAgenturfürArbeitträgterdamitzumVerlustsei-
nesArbeitsplatzes bei und wird deshalb mit einer Sperrzeit
sanktioniert.AusSichtdesArbeitnehmersistesdaherbesser,
wennderArbeitgeber einebetriebsbedingteKündigungdes
Arbeitsverhältnisses ausspricht. Auch nach Ausspruch einer
arbeitgeberseitigenKündigungkönnensichArbeitgeberund
Arbeitnehmer im Rahmen eines sog. Abwicklungsvertrags
nochüber dieEinzelheitendesAusscheidensund ggf. auch
eineAbfindungeinigen,ohneeineSperrzeitauszulösen.

Dabei sind jedochnochweitereKlippen zuumschiffen.
Verzichtet etwa der Arbeitnehmer im Rahmen eines Ab-

wicklungsvertragsaufdieErhebungeinerKündigungsschutz-
klage und erhält aufgrund des Abwicklungsvertrags eine
Abfindung, sowirderebenfallsmiteinerSperrzeit rechnen
müssen,weil dieAgentur fürArbeit in diesenFällenunter-
stellt, dass der Klageverzicht durch die Abfindung erkauft
wurde,unddaraus ableitet,dass imFalle einerKündigungs-
schutzklagedurchausAussichtaufErfolgbestandenhätte.Na-
hezu das gleicheErgebnis lässt sich in einemAbwicklungs-
vertrag durch eine allgemeine Ausgleichsklausel erzielen,
sodass auch den Bedürfnissen desArbeitgebers im Rahmen
einesAbwicklungsvertragsRechnunggetragenwerdenkann.
Eine solche Ausgleichsklausel besagt, dass mit den in dem
Vertrag getroffenen Regelungen sämtliche Ansprüche zwi-
schendenParteienausgeglichenunderledigtsind.

Gelingtes,dieSperrzeitzuvermeiden,kannnachAblauf
der Kündigungsfrist der maximale Bezugszeitraum für Ar-
beitslosengeldinAnspruchgenommenwerden.Schonindie-

serZeitwird inmanchenFällen dieAbfindung verbraucht,
weil dasArbeitslosengeld weit hinter dem Nettogehalt zu-

rückbleibt.NachdemEndedesBezugszeitraumsgiltesaber
noch, den Zeitraum bis zur (ggf. vorgezogenen)Altersrente
zuüberbrücken.DazuwirddierestlicheAbfindungundwer-
den in vielenFällen auch dieErsparnisse vollständig aufge-

braucht werden müssen. Jede Schmälerung der Rente fällt
dannbesondersinsGewicht.

Für dieVerhandlungen zwischenArbeitnehmer undAr-
beitgeberinsbesondereüberdieHöhederAbfindungistaus
Sicht des Arbeitnehmers natürlich von Bedeutung, ob die
AbfindungdieNachteileausVerdienstausfallundRentenein-

bußenausreichendkompensiert.EinevollefinanzielleKom-

pensationwirdnichtverhandelbarsein;auchderGewinnan
Freizeit bzw. Freiheit kann aber Bestandteil der Rechnung
desArbeitnehmerssein,soweiteressichleistenkann.Fürdie
Abwägung derVor- undNachteile benötigt derArbeitneh-

merdaherkonkreteAussagenzudenzuerwartendenNach-

teilen bezüglich seiner Rente.Auch für dieVerhandlungen
des Rechtsanwalts mit demArbeitgeber sind die Nachteile
bzgl.derRenteeinwesentlichesPfund,mitdemderAnwalt
wuchern sollte.Hierbei zahlt sich argumentativeUnterstüt-
zunginFormvonprofessionellen,aussagekräftigenundver-
ständlichenBerechnungeneinesRentenberatersaus.

Letztlich gibt es keinen feststehenden Preis für einAr-
beitsverhältnis. DieVerhandlungen über die Höhe derAb-

findung beginnen oftmals mit der sog. Faustformel: einem
halben Bruttomonatsgehalt pro Jahr der Beschäftigung. Sie
istnureinegrobeVorgabefürdenRegelfall,indemdieEr-
folgsaussichten einer Kündigungsschutzklage 50:50 verteilt
sind.BeiandererRisikoverteilungsindAbweichungeninbei-
deRichtungenmöglich.Hat derArbeitgeber keinewirksa-
menKündigungsgründeinderHandundalsosehrschlechte
Chancen,bestehtdieGrenzenachobenletztlichindemku-

muliertenGehaltbiszurRegelaltersrente.Eskommtaufdas
VerhandlungsgeschickdesRechtsanwaltsunddasNervenko-

stümdesbetroffenenArbeitnehmersan,obesgelingt,dieop-

timaleAbfindung herauszuholen.Mit gutenArgumenten in
Form klarer Berechnungen der rentenrechtlichen Nachteile
neben den sonstigen Erwerbseinbußen kann dieAbfindung
vonArbeitnehmernzwischen50und60oftmalssehrpositiv
beeinflusstwerden.

FürArbeitsrechtlerwirdesdahersinnvollsein,sicheinen
dauerhaftenPartnerfürdierentenrechtlicheBeratungindie-

senFällen zu suchen.Dasmacht es attraktiv fürRentenbe-

rater,von sichausproaktivaufFachanwälte fürArbeitsrecht
oder andere Rechtsanwälte mit Tätigkeitsschwerpunkt im
Arbeitsrecht zuzugehenunddieseneine solcheZusammen-

arbeit anzubieten. Zwar entstehen in diesem Fall für den
Arbeitnehmer zusätzliche Beratungsgebühren für den Ren-

tenberater, die durch eine Rechtsschutzversicherung nicht
gedecktwerden.SolangekeineKündigungausgesprochenist,
trägt die Rechtsschutzversicherung allerdings auch die an-
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waltlicheBeratungnicht,weilkeinSchadensfallvorliegt.Für
denMandanten steht aber einegrundlegendeEntscheidung
überdieFinanzierungseinesrestlichenLebensan.Diessollte
ihmin jedemFalleinangemessenesHonorarauchfürzwei
Beraterwertsein.
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